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Aufgrund des S 5 der Kommunalverfassung vom 17.05.1990 und 
in Ergänzung der S§ 1-6 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern vorn 11.04.1991 wird nach 
Beschlußfassung folgende Satzung erlassen: 

- ..., 

§ l Geltu ncsbe~eic h 

1. Die Vorsch:rifte.i dieser Sötzung gelten für nachfolgend 
aufgef üh rte Gebiete dE~ Stadt !Tessin entsprechend des 
f.it,chc r:n utz.ungs1=,l c,1es (Anlage), farblich gel<e;-ir,zeichnet 
- b~ s o nd c rss Woh ng Ebict im Stadtl<crn (WB) 
- e J. .lgerne i nes h oh r,9cb :E: t (WA) i (Bahr.;iof) 
- Ke rn ge biet (MK ) MJh }cn- Str~Be, Gnoiener- Straße, Kirchen-

Straße, Alter ~arkt ! 
Mischgebiet (MI) Sülzer- Stiaße . 

- be:sonösres Wc-hn gebie:t (WB), )sieö}ungsweg , • 
-.Mischgeb iet ( MI) ,StreGe der jDSF in Richtung Rostock links 
- ~~lge:rneines Wohngebiet (WA) 1, Straße der DS~ in Richtung 

~ C S t O C }: r e C h t 5 ! · 
- Dorfgebiet (MD), KJcin Tesstn 
Alle nichta h geführten Gebiete \ werd c n durch spezielle Be-, 

' ge regelt. 
l 

2. Im falle der S i ch e rung unä ! Rekonstruktion historischer ' 
Bausubstanz mit denkrnalpfleoeijschem Wert gelt~n dii Be-

. - ' stirnmungcti des De nkmalschutzg~setzes. 
Die . Vors e h r i ft cn c i es er Satz urig gelten für die Errichtung, 
Veränc1cn ,·19 oder Beseitigung yon baulichen Anlagen. 

. . 1 ·: 
§ 2 Gestaltunq der Straßenräume 

. 1 ! 
1. Die öie StraSenräurne bilde~aen Gebäude, insbesondere auch 
ihre Abstände zur öffentliche~ · vcrkehrsflächen sowie Vor-
und Ri:icksprün9c, Vc rstaffelungen usw. sind zu ei;halten. 

2. Im l'al le von Neubebau.ungenl ~st Eine Gestaltung anzu-
s trebe11, die die Gestaltungspr~nzipien tier u_rr,gebenöen 
Geb~udc berücksichtigt so~ie ~aßstab una Proportion auf- · 
nimmt. . i; 
3. ·,Die u::-sprüngli ehe n Parzellfribreiten sind bei einer r 

Neubebnuung zu berücksichtige~. Firstrichtungen und St r5Ben
fluchtcn öer·ursprün915ch vorhonr'ir.ncn Gcbbude sind der 
Neubcl>nuung zu9runc3c7ulcgcn. i 
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4. Falls aus Sicherheitsgründ~n Gehwegverbreitungen un
bidjngt erfoderlich sind, kan~ nach Beschluß der Stadt- . 
ver6rdnetenversammlung vo n de r ursprünglichen St~aßenflucht 

1 ' 
abgewichen werden. • 

§ )•Gebäudehöhen 

1 
1. In allen bereits bebauten Gebieten sollen neue Gebäude 
nicht über die vorhandene Bebkuung herausragen. , 

l . 
2. , Maximal zulässig . sind 2 Votlgeschosse und . Dachausbau . . 

l 
3. Die Mindesttraufhöhe bei N~ubauten wird auf . 3,00 m von 
Sockelunt.erkante .festgelegt. 9ie sind , wenn möglich, mit 
angrenzenden Gebäuden abzust~mme n. 

l 
/ i 

§. 4 Glied~rung der Baukörper! Material und Farbe 
1 
1 

1 • ! 

1. Das Breiten- und Höhenmaß der Baukörper ist dem,der 
1 

bestehenden Gebäude . anzupassen. 
' ! 

2. Die Frontlange eines Gebäudes darf 25 m nicht über-
schreiten. l 
3. • Ab GebäUdelänge von 15. m muß die Front durch Vor- · und 
Rücksprünge oder ähnliche ges ~alteri~che Mitt~l~ gegiiedert 
sein i • 
. ! 
4. Außenwände müssen hinsichtJ'.i~h Materialwahl auf . die 
Umgebung abgestimmt werden. 1 

. 1 . 
5. Erd-:- und. Obergescho'sse sin~ mit · ebenE:n Putzstrukturen-
z1..1--~~erputzen. ,Nicht zugelassen

1 
sind: . 

. 1. Auffällige 1Putzstrukturen, . . , 
2. Wellplatten, Asbestzementverkleidungen, 

1· •• 
Kunststoff~, Metall- oder Glasfassaden . 
usw.· 

! 

! 
6 Fußsocke_l ·1 
I~re Höhe soll 0,5 m von Oberkante Fußweg nicht über
schreiten, es s~i dinn, die t~pographischen Gegebenheiten 

-e~fodern eine gtößere Sockelh6he. 
1 

! 

7 . • Historisches auf Sicht berJchnetes Fachwerk is.t möglichst 
bei Baumaßnahmen freizule~en. !Ber e its freiliegendes Fachwerk 
darf nicht überde c kt werden. ! 

1 
8. Türen und Fenster- in Außenwänden müss e n in ihrer An- . 
ordnung, Form, Größe und Zahl \in ~inem dei Struktur der 

' • • 1 • . . • ' 

Architektur in der Umgebung des Neubaus entsprechenden Form 
gewählt werden. 

. 1 
9. Fenster müssen im Al tstadtk:ern gegliedert sein und ein 
stehendes Recht e ck bilden; ei~sch e ibige Fenster sind-
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unzulässig. Als Material sollte kein Metall, son~ern Holz 
oder Kunststoff g~wählt werde~. Getönte Scheiben sind nicht 
einiubaue n. Falls es die Archltektur der Nachbargeb~ude 
zuläßt, sind in den äußeren B~reichen Außnahmen mögli~h. Die 
farbliche Gestaltung der Fenster ist der ·Umgebung anzu-

1 
10.'' Ausnahmen von der Regelung können auch im Altstadtkern · 
gestattet werden, wenn folgen~e Maße unter~chritten sind: 

äußere Höhe 1,25 m! (von außen gemessen von 
Oberkante FensterbJnk zu Unterkante Sturzwände), 

• äußere Breite 1; 00 ! m ( von a·ußen gemessen von . 
Innenkante zu Innenkante Fensterverkleidung bzw. 

1 . • 

von IK zu IK Fensterleibung). 
. 1 
. 1 \ 

11. Alte Haustüren und Tore sind zu erhalten bzw . . wiede~ 
h~rzu~tellen. Falls das nicht \möglich is~, sind straß~n
seiti~ Ersatztüren so auszufü~ren, daß sie - zum Charakter des 
_Gebäudes bzw. zur Umgebung pa~s~n. Emptiolen werden Holz
konstruktionen h~rkömmlichet Art. 

i 
12. Klappläden sind bei der G~~taltung der Au~epfassade 
zulässig. Die zusätzliche Anb~ingung von Jalousien, Jalou~ 
setten odet Rolladen ist zulä~sig, we~n sie sich farblich _. 
der 'Fassade anpassen. AusfahrQare Markisen sind nur auf der 
Gartens~ite zulässig. 1 

.i 
1 

, 13. An- und Nebenbauten sind a n das Hauptgebäude ,ge-
' stal terisch anzugleichen. Sie ;sollen in den gleichen oder 

mit dem Hauptgebäude harmonis ~erenden Materiali~n und Farben 
ausgeführt werden . l 

1 

§ 5 Dachformj Dachri~igung 

1. Däc~er die hinsichtlich de Form dem historis6h ge-
wachsenen Baucharakter widerspreche·n, sind unz

0

ulässi·g. 
i 

2. Vorhandene Dachformen sind 
ins Straßenbildrassen (z. B. 
16, 20, 24). 

;zu verc3ndern, wenn sie nicht 
;sankt- Jürgen- · Straße 10, ; 12, l , 

3. Bei Neubauten, Rekonstru_kt:i1onen und notwendigen Auf- . 
stockungen ist ein Neigungswi~keJ unter 43 Grad unzulässig; 
Ausnahmsweise ist bei Mansardd~chern ob~rhalb des Mansard
knicks eine Dachneigung von lBi - 30 Grad zulässig. 

1 

1 

§ 6 Dachflächen, Dachaufbautenl 

l 
1. Dachg~simse (Trauf- rind Gie~elort~anggesimse) sind 

·, entsprechend der vorhandenen h~storischen Bebauung 
·auszubilden • \ 

1 
l l 1 \ 
1 
j 
r 
1 

1 
1 
1 
) 

! 

, . .1, • 

:.:" "· '. 

'.•, ' 

. / 1 

. ',, 

.. ,. 

.. , , .. 



- 4 -
i 
l 
l 

2. Die Gauben sind in gleiche~ Art und Farbe wie das 
Hauptdach einzudecken, wenn ntcht historische Befunde 
vor1,iegen, die von diesem Gru7dsatz abweichen . 

.. 
3. Dachflächenfenster sind 
zulässig. 

zu 1den Straßenseiten hin nicht 
1 

4. Der Helligkeitswert der Farbe vo n Dachrinnen und 
~ori~tigen V~rblechungen ist d~r Dachdeckuhg _ anzupassen. 

! 
. . ! 

5. Neue Dachdeckungen sind hinsichtlich der Materialwahl auf 
die historische Umgebung abzu~timmen. Zuläsiig ist klein
teiliges Material (rote Ziegel) bei Nebengebäuden ein
schließlich Garagen im Blocki~neren können Ausnahmen 
zugelassen werden, wenn sie mit dem Hauptgeb~ude in Einklang 
stehen. 1 

6. Dachvorsprünge und Dachübe~stände an der Längsse·ite und 
am Gi~bel sind nach Maß und P~oportion zu gestalten. Der 

. • ' • 1 
Vorsprung muß mindestens 0,25 1m be tragen. 

1 
i 

§ 7 Außentr~ppen· 

! 
. i . 

. 1. Außentreppen sind als nicht überdac~te Freitreppen 
unmittelbar · in V~rbindung mit i dem Gebäude, in räumlicher 
Verbindung mit einer ~errasse ! oder ~ls Kellerabgang 

1 zulässig. l 
i 
f 

/ , i 
f 

§ 8 Balkone' , Loggien, Vorbauten und 
0

Erker 
1 -

1. Balkone im Oberge~choß nur ! als Loggien oder als begehbare 
Dächer von eingeschlossenen vbrbauten zulässig. 

1 / 
2. Vorbauten, Anbauten und Erker (auch Wintergärten ·und 

. .. :.• ., 

Windfän~e), · si~d entweder in bie Dachform und Dachfläche de~ 
Haupthauses einzubeziehen ode~ so zu begrenzeh, ~aß sie j' 

nicht über den Dachrand hinausstehen. 

l 
1 

§ 9 Freileitungen und Antennen 

! 
1. Frei~eitungen, Masten o~er ! Unterstützungen für 
elektrische Leitungen, Fernsprechleitungeni 

' Beleuchtungseinrichtungen, . Bli tz1ablei ter, Ferriseh- und 
Rundfunk~~te~nen sind so anzuhr{ngen, daß sie das Örtsbild 
nicht riachfeilig beeinflussen ~ 

2. Auf jedem Gebäude ' ist nur ~ine Antennenanlage zulässig. 
\ 

3. Antennen' und Sateli tenempf~ngsanlagen dürfen grund
sätzlich nicht an Außenfassad~n angebracht . werden. 

' 
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§ 10 Einfriedungen 

·< 
1. Straßenseitige Einfriedung~n aus Holz (gestrichen oder 
lasiert) oder aus holzfarbige* Material dürfen eine 
Gesamt~öhe von 1,20 m über Hinterkante Bürgersteig nicht 
überschreiten. Für andere MatJrialien beträgt d1e maximale 
Geeamthöhe 1,20 m. Massive So~kal dürfen n~cht höher als 20 
cm sein. Maschendrahtzäune si~d nur in unmittelbare~ 
Verbindung mit lebenden Hecke~ gestattet. (Höhe der Hecke 
1,50 m). 1 

1 ' 
2. Mauern als Grundstückseinfriedungen sind grundsätzlich 

! ·. unzulässig. ! 

, 3. Die Bestimmungen des Absat J, es 1 gelten auch für seitliche· 
und rückwärt~ge Grundstückseinfriedungen. 

l 

i 
§ 11 Gestaliung der Vorgärten ; 

' 
i 

1. Eine Nutzung der Vorg§rten lals . Arbeits- od~r Lagerplatz 
ist nicht _ zul~ssig. l • 

i 
2. Die Lagerung und Kompostielung von Gartenabfällen ist im 

1 

_Vorgarten nicht zulässig. • 1 
1 
l 

3. Stützmauern im Innern der ~rundstücke sind bis zu einer 
H6he von 60 cm zulässig. • 1 

§ 12 Bauunterhaltung 

• Gebäud~ und deren_ Nebenarilage~ sowie Einfriedungen sind, 
~oweit sie von öffentliche Verkehrsflächen aus sichtbar 

• 1 

sind . in etnem Zustand zu erh~lten, der das Ortsbild nicht 
nachtei l ig beeinflußt und den '. Bestimmungen dieser 
_Satzung entspricht. ! 

§ 13 Au-fstellen von Tankanlagen für Heizppgswerke 
1· 

i 
_Behälter von Tankanlag~n sind vo~ Verkehrsraum aus 

1 

nicht sichtbar im hinteren Hofraum aufzustellen. Bei -
1 • 

Errichtung ~on · solchen Anlagen sind die geltenden 
si~herheitstechnischen Vor~chiift~n einzuhalten. :-

J 
. . 1 

§ 14 Aufstellen von Müllbehälter 

·1 

Stellplätze .für Müllbehälter ~ind auf den Grundstücken 
begrünt ·einzurichten. Das Autstellen der Müllbehälter 
im öf.fentlichen Verkehrsraun ist nicht gestattet. 

/" 
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~ 15 Denkmalpflege 

Bei Um- und Ausbauten von historischen Gebäuden ist das 
Denkmalschutzgesetz zu beachten. 

§ }6 Ordnungswidrigkeiten und Bußqeldvorschriften 

1. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 10.000,~ DM geahndet werden. 
2. Ordnungswidrigkeit handelt, wer vorsä tzlich oder 
fahrlässig 

a) Fenster und Haustüren abweichend von§ 4 
Punkt 9 ~ 11 au~führt, 

b) Freileitungen und Antennen abweichend 
von § 9 anbringt .. 

c) bei Dachgestaltungen von den Regelungen 
in§ 5 und· 6 abw~icht ' 

d) Sockel und Außentreppen abwejchend von §4 
Punkt 6, § 7 ausführt 

Die Ortsgestaltungssatzung gilt auch für die Ortsteile 
Helmstorf und Neu-Gramstorf. 

Bürgermeiste'.r" 
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